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Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge 

Entwurf eines Ersten Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher 

Staatsverträge (1. Medienänderungsstaatsvertrag) 

Anlagen - 8 -

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

anbei übersende ich Ihnen nach Abschnitt II der Ve�einbarung zwischen Landtag und 

Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landesverfassung den Entwurf eines Ersten 

Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher �taatsverträge (1. Medienänderungs

staatsvertrag) 

Inhaltlich ist zu diesem Entwurf Folgendes anzumerken: 

1. Stand der Verhandlungen

Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesre

publik Deutschland (ARD), das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und das Deutsch

landradio (DLR) haben gemäß § 1 Abs. 1 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 

(RFinStV) im April 2019 ihren Finanzierungsbedarf für die Beitragsperiode 2021 bis 

2024 bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten 

(KEF) angemeldet. Entsprechend ihres gesetzlichen Auftrags (§ 3 Abs. 1 bis 3 RFinStV) 

hat die KEF unter Beachtung der Programmautonomie der Rundfunkanstalten den von 

den Rundfunkanstalten angemeldeten Finanzbedarf fachlich geprüft und ermittelt. Mit 
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dem 22. KEF-Bericht, der der Vorsitzenden der Rundfunkkommission, Ministerpräsi¬

dentin Malu Dreyer am 20. Februar 2020 übergeben wurde, ist die KEF ihrer Verpflich¬

tung nachgekommen, den Landesregierungen hierzu einen Bericht zu erstatten (§ 3

Abs. 8 Satz 1 RFinStV). Dem finalen Bericht vorausgegangen war im November 2019

eine Entwurfsfassung, die von der KEF mit der Rundfunkkommission sowie mit ARD,

ZDF und DLR am 5. bzw. 12. Dezember 2019 erörtert wurde (vgl. § 5 Abs. 2 RFinStV).

Im 22. KEF-Bericht hat die KEF gemäß § 3 Abs. 8 Sätze 4 bis 6 RFinStV eine Empfeh¬

lung zur Anpassung der Beitragshöhe und des Finanzierungsbetrages für ARTE sowie

zur prozentualen und betragsmäßigen Aufteilung der Beiträge im Verhältnis von ARD,

ZDF und DLR ausgesprochen. Zur Änderung des Finanzausgleichs der Rundfunkan¬

stalten (sog. ARD Finanzausgleich) hat sie - ohne eine direkte Empfehlung auszuspre¬

chen -einen Flandlungsbedarf identifiziert. Diesen aufgreifend haben die Rundfunkan¬

stalten der ARD untereinander eine Einigung zum Finanzausgleich erzielt, die der

Rundfunkkommission mit Schreiben vom 11. Februar 2020 mitgeteilt wurde.

Der nun vorgelegte Staatsvertragsentwurf wurde in der Konferenz der Regierungsche¬

finnen und Regierungschefs der Länder am 12. März 2020 beschlossen.

2. Zusammenfassung der Änderungen im 1. MÄStV

Durch den „Ersten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge

(1. Medienänderungsstaatsvertrag)  wird die Beitragsempfehlung der KEF umgesetzt

sowie der ARD Finanzausgleich entsprechend der innerhalb der ARD getroffenen Ver¬

einbarung fortgeschrieben.

Der Entwurf regelt in seinem Artikel 1 zunächst die Neufestsetzung des Rundfunkbei¬

trags in § 8 RFinStV auf monatlich 18,36 Euro. Zudem werden die Verteilung der Rund¬

funkbeitragsmittel auf ARD, ZDF und DLR (§ 9 Abs. 1 RFinStV) sowie der Finanzie-
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rungsbetrag für ARTE (§ 9 Abs. 2 Satz 3 RFinStV) neu bestimmt. Bei dem Verteilschlüs¬

sel handelt es sich um bloße Folgeanpassungen der prozentualen Anteile, die sich aus

der getrennten Ermittlung der Finanzbedarfe von ARD, ZDF und DLR ergeben.

Abschließend wird in Artikel 1 die Finanzausgleichsmasse des ARD Finanzausgleichs

in § 14 RFinStV schrittweise von 1,6 auf zunächst 1,7 (für zwei Jahre) und dann 1,8

Prozent erhöht. Dies entspricht der Einigung, die innerhalb der ARD zugunsten des

Saarländischen Rundfunks und Radio Bremen getroffen wurde.

Artikel 2 des Entwurfs regelt schließlich Kündigung, Inkrafttreten und Neubekanntma¬

chung. Das Inkrafttreten der Änderungen ist für den 1. Januar 2021 vorgesehen.

3. Weiteres Verfahren

Nach der Vorunterrichtung der Landesparlamente könnte die Unterzeichnung des

Staatsvertrages durch die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erfol¬

gen. Die Unterzeichnung des 1. MÄStV soll bis zur Konferenz der Regierungschefinnen

und Regierungschefs der Länder am 17. Juni 2020 erfolgen. Der 1. MÄStV soll am

1. Januar 2021 in Kraft treten.
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Erster Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(1. Medienänderungsstaatsvertrag) 

[Entwurf, Stand: 11.03.2020] 

 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
 
 
schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 11 

Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. August bis 11. September 1996, zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienord-
nung in Deutschland [Datum der Unterzeichnungen eintragen], wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 wird die Angabe „17,50“ durch die Angabe „18,362“ ersetzt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „71,7068“ durch die Angabe „70,98423“, die An-
gabe „25,3792“ durch die Angabe „26,0342“ und die Angabe „2,9140“ durch 
die Angabe „2,9816“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „180,84“ durch die Angabe „195,774“ er-
setzt. 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „1,6“ durch die Angabe „1,75“ ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 „Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 beträgt die Finanzausgleichsmasse 1,8 
vom Hundert des ARD-Nettobeitragsaufkommens.“ 

 

Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staatsvertrages ist die dort vorge-
sehene Kündigungsvorschrift maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 
2020 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

                                            
1 Die Fn. werden später nicht Teil des Staatsvertragstextes und dienen allein der näheren Erläuterung. 
2 Dazu KEF-Empfehlung Rz. 610 (S. 332). 
3 Zum Verteilungsschlüssel vgl. KEF-Empfehlung Rz. 612 und Tab. 211 (S. 332). 
4 Dazu KEF-Empfehlung Rz. 603 (S. 326). 
5 Umsetzung der Einigung der ARD zum ARD Finanzausgleich. 
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(3) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt 
den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trages in der Fassung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu ma-
chen. 
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